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Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg 

 

 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg möge beschließen: 

 

Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg nach der Fassung des 

Beschlusses des Stadtrates vom 15.07.2021 wird wie folgt geändert (Ergänzungen: fett, 

Streichungen: gestrichen): 

 

1. § 6 Absatz 2, Satz 3 

Anträge, die bloße Prüfaufträge enthalten, sollen werden ohne Verweisung in die 

Ausschüsse einer Beschlussfassung zugeführt. 

 

2. § 9 Absatz 1 

[…] und wird dabei von seinen Stellvertretern unterstützt. Bei Verhinderung des 

Vorsitzenden oder eines seiner Stellvertreter ist das Vorstandspräsidium durch 

Mitglieder des Stadtrates in alphabetischer Reihenfolge so lange aufzufüllen, bis das 

Präsidium wieder durch drei Personen besetzt ist. Dabei ist die Liste während der 

gesamten Legislaturperiode fortzuführen. Er Der Vorsitzende ruft die 

Verhandlungsgegenstände […] 

 

3. § 11 Absatz 1, Satz 1 

(1) Jedes Mitglied des Stadtrates ist berechtigt, in der Sitzung des Stadtrates zwei eine 

Anfragen zu einzelnen Angelegenheiten der Stadt […] zu richten. 

 

4. § 15 Absatz 2, Satz 1 und Absatz 2a 

(1) Die Abstimmung erfolgt offen durch Heben der Stimmkarte Nutzung des elektronischen 
Abstimmungssystems mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“. Das Abstimmungsergebnis 
wird im Sitzungsraum so dargestellt, dass das Stimmverhalten jedes einzelnen 
stimmberechtigten Mitgliedes erkennbar ist. In Einzelfällen oder bei technischen 
Schwierigkeiten kann der Stadtratsvorsitzende per Handzeichen abstimmen lassen. 

 
  (2a) Offene Abstimmungen können auch im Wege der elektronischen Form erfolgen. Die 

Stimmabgabe erfolgt dabei über ein elektronisches Abstimmungssystem. Die Eingabe kann 
mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ erfolgen. Das Abstimmungsergebnis wird im Sitzungsraum 
so dargestellt, dass das Stimmverhalten jedes einzelnen stimmberechtigten Mitgliedes 
erkennbar ist. 



  

 
5. § 15 Absatz 5 

(5) Bei Abstimmungen zu Delegationsreisen wird per Losverfahren entschieden 
welche Vertreter durch den Stadtrat entsandt werden. Jede Fraktion darf für die 
Verlosung nur ein Fraktionsmitglied benennen. Sollten an der Delegationsreise mehr 
Stadträte teilnehmen dürfen, als es Fraktionen im Stadtrat gibt, so darf jede Fraktion 
ein Los mehr abgeben, aus denen dann die entsprechende Anzahl an Delegierten 
gelost wird. Die Lose werden durch den Stadtratsvorsitzenden während der 
Stadtratssitzung gezogen. 
 

 
Wir bitten um punktweise Abstimmung. 

 

 

Begründung: 

 

1. Im Stadtrat werden regelmäßig Diskussionen darüber geführt Prüfanträge in die Ausschüsse 

zu verweisen, obwohl dort nur geprüft wird ob geprüft werden sollte. Am Ende dieser 

Diskussionen steht dann fest, dass eine Überweisung nicht sinnvoll ist. Um solche 

Diskussionen in Zukunft zu vermeiden, wäre es sinnvoll diesen Sachverhalt direkt in der 

Geschäftsordnung zu regeln. 

 

2. Auch zur Besetzung des Vorstandspräsidiums bei Abwesenheit des Vorsitzenden oder einer 

seiner Stellvertreter sind in Vergangenheit Diskussionen darüber entstanden ob dieses 

nachbesetzt werden muss oder nicht. Durch die Änderung würde eine eindeutige Regelung 

geschaffen und die Diskussion würde zukünftig entfallen. 

 

3. Die Bearbeitung der Anfragen dauern zunehmend länger. Ein Grund dafür ist unter anderem 

die Anzahl an Anfragen, welche durch den Stadtrat gestellt werden, wobei nicht jede 

Information eine Anfrage benötigen würde. Durch die Reduzierung der möglichen Anfragen 

pro Stadtrat und pro Sitzung soll hier Entlastung geschaffen werden, damit Anfragen 

perspektivisch wieder fristgerecht beantwortet werden können.  

 

4. Die Geschäftsordnung ist in diesem Paragraphen noch veraltet, da längst elektronisch und 

nicht mehr mit Stimmkarte abgestimmt wird. Die Änderung umfasst demnach nur, was ohnehin 

schon umgesetzt wird, hält dies nun aber schriftlich fest. 

 

5. In der Vergangenheit fuhren häufig die gleichen Stadträte auf Delegationsreisen und vertraten 

dort die Landeshauptstadt Magdeburg. Kleinere Fraktionen sind auch gewählte Vertreter der 

Bürger Magdeburgs und sollte demnach die gleiche Chance darauf haben, die 

Landeshauptstadt als Delegierte zu vertreten - dies wäre durch ein Losverfahren möglich. 

 

 
 
Carola Schumann   Burkhard Moll 
Fraktionsvorsitzende   Fraktionsvorsitzender 
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